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+++newsletter+++ 
 

Termine Dezember 2011 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

12.12.2011 15.12.2011 8.12.2011 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnausschüttung an den 
Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

12.12.2011 15.12.2011 8.12.2011 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

12.12.2011 15.12.2011 8.12.2011 

Umsatzsteuer4 12.12.2011 15.12.2011 8.12.2011 
Sozialversicherung5 28.12.2011 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 

dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
23.12.2011) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an 
den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Termine Januar 2012 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.1.2012 13.1.2012 6.1.2012 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 
den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.1.2012 13.1.2012 6.1.2012 
Sozialversicherung5 27.1.2012 entfällt entfällt 

 



 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr; bei 
Jahreszahlern für das abgelaufene Kalenderjahr. 

4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei 
Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfristverlängerung) für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 
Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
25.1.2012) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an 
den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Nacherhebung von Einfuhrabgaben 
Wendet die Zollverwaltung für die Festsetzung der Einfuhrabgaben maßgebende Vorschriften in ständiger 
Praxis nicht an und unterbleibt deshalb die buchmäßige Erfassung des der Zollschuld entsprechenden 
Abgabenbetrags, liegt auch dann ein sog. aktiver Irrtum der Zollbehörde vor, wenn die maßgebenden 
Vorschriften bewusst nicht beachtet werden. 
Unterlässt der Zollschuldner im Vertrauen auf den Fortbestand einer solchen Verwaltungspraxis bestimmte 
Angaben in seiner Zollanmeldung, ist der frühere Irrtum der Zollbehörde, auch wenn diese ihre Praxis 
inzwischen aufgegeben hat, weiterhin ursächlich für die unzutreffende Abgabenerhebung, sodass von der 
Nacherhebung der Einfuhrabgaben abzusehen ist. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung 
in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
der Schuldner die Leistung verweigert, 
besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; 
dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um 
welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank 
vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.1.2009: 



 

 

Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 

Verbraucherbeteiligung 
1.1. bis 30.6.2009 1,62 % 6,62 % 9,62 % 
1.7. bis 31.12.2009 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.1. bis 30.6.2010 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.7. bis 31.12.2010 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.1. bis 30.6.2011 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.7. bis 31.12.2011 0,37 % 5,37 % 8,37 % 

Einkommensteuer für das Todesjahr des Erblassers ist keine 
Nachlassverbindlichkeit 
Mit dem Erbfall geht das Vermögen des Erblassers als seine Erbschaft auf die Erben über. Zur Erbschaft 
gehören auch die Verbindlichkeiten des Erblassers. Da die Erbschaftsteuer nur die tatsächliche 
Bereicherung des Erben erfassen soll, müssen die mit dem Nachlass zusammenhängenden Schulden und 
Lasten (Nachlassverbindlichkeiten) bei der Berechnung des steuerpflichtigen Erwerbs von dem 
Aktivvermögen abgezogen werden. Abzugsfähig sind z. B. Steuerschulden des Erblassers, sofern sie 
spätestens zum Zeitpunkt der Entstehung der Erbschaftsteuer entstanden, aber noch nicht getilgt sind. Die 
Erbschaftsteuer entsteht bei Erwerben von Todes wegen grundsätzlich mit dem Tode des Erblassers. 
Ob die Einkommensteuer für das Kalenderjahr, in dem der Erblasser verstirbt, als Nachlassverbindlichkeit 
abgezogen werden kann, ist noch nicht abschließend geklärt. 
Das Niedersächsische Finanzgericht hat entschieden, dass die Einkommensteuer für das Todesjahr des 
Erblassers nicht als Nachlassverbindlichkeit abgezogen werden kann, da die Einkommensteuer des 
Todesjahres am Todestag noch nicht entstanden ist. 
Beispiel: Todestag ist der 31.8.2010. Der Einkommensteuerbescheid 2010 datiert vom 30.5.2011. Die 
Einkommensteuer 2010 entsteht erst mit dem Ablauf des Veranlagungszeitraums 2010 am 31.12.2010 
und somit nach dem Todestag, so dass ein Abzug der nachzuzahlenden Einkommensteuer des Erblassers 
als Nachlassverbindlichkeit nicht möglich ist. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Aktienoptionsrecht im Zusammenhang mit Anteilsveräußerung 
Geldwerte Vorteile aus der Ausübung von Aktienoptionsrechten stellen in der Regel Arbeitslohn dar. 
Werden solche Optionsrechte jedoch im Zusammenhang mit der Übertragung von GmbH-Anteilen 
eingeräumt, kann dies anders zu beurteilen sein. Entscheidend ist, ob die Aktienoption als Gegenleistung 
für die Zurverfügungstellung der Arbeitskraft des Arbeitnehmers gewährt wird oder ob andere Gründe eine 
Rolle spielen. 
Wird der Veräußerer Arbeitnehmer der erwerbenden Gesellschaft und ist die Aktienoption Bestandteil 
eines Arbeitsvertrags, führt dies nicht zwangsläufig zu Arbeitslohn. Es kommt nicht darauf an, in welcher 
Form sich die Beteiligten vertraglich gebunden haben, sondern vielmehr auf das wirtschaftlich Gewollte. 
Steht das Aktienoptionsrecht also im Zusammenhang mit einer Anteilsübertragung, kann dies bei einem 
wesentlich Beteiligten zu Einkünften aus Gewerbebetrieb führen. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Berufsausbildungskosten bei möglicher Tätigkeit im Ausland 
Aufwendungen einer erstmaligen Berufsausbildung können vorab entstandene Werbungskosten oder 
Betriebsausgaben sein. Allein die Möglichkeit, dass die Berufstätigkeit später im Ausland ausgeübt werden 
könnte, verhindert den Abzug nicht. Nur wenn ein konkreter Zusammenhang der Aufwendungen mit 
steuerfreien Einnahmen besteht, gilt ein Abzugsverbot.  
Bei einer Ausbildung z. B. zum Verkehrsflugzeugführer besteht zwar die Wahrscheinlichkeit von späteren 
steuerfreien Einnahmen, das alleine reicht jedoch für eine Nichtabzugsfähigkeit der Aufwendungen nicht 
aus. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Bestimmungen zur Inventur am Bilanzstichtag 
Alle Kaufleute, die nach den handelsrechtlichen oder steuerlichen Vorschriften Bücher führen und im 
Laufe des Wirtschaftsjahres keine permanente Inventur vornehmen, müssen zum Ende des 



 

 

Wirtschaftsjahres Bestandsaufnahmen vornehmen. Diese sind eine Voraussetzung für die 
Ordnungsmäßigkeit der Buchführung des Unternehmens und müssen am Bilanzstichtag erfolgen. 
Steuerliche Teilwertabschreibungen können nur noch bei voraussichtlich dauernder Wertminderung 
vorgenommen werden. Diese Voraussetzungen müssen zu jedem Bilanzstichtag neu nachgewiesen 
werden. Das ist bei der Inventurdurchführung zu berücksichtigen. 
Eine Fotoinventur ist nicht zulässig. Aufgrund der oft sehr zeitaufwendigen Inventurarbeiten, insbesondere 
bei den Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffen, den Fabrikaten und Handelswaren, gibt es aber zeitliche 
Erleichterungen für die Inventurarbeiten: 
Bei der so genannten zeitnahen Inventur können die Bestandsaufnahmen innerhalb von 10 Tagen vor 

oder nach dem Bilanzstichtag stattfinden. Zwischenzeitliche Bestandsveränderungen durch Einkäufe 
oder Verkäufe sind zuverlässig festzuhalten. 

Bei der zeitlich verlegten Inventur können die Bestandsaufnahmen innerhalb der letzten drei Monate vor 
oder der ersten zwei Monate nach dem Bilanzstichtag vorgenommen werden. Diese Inventur erfordert 
eine wertmäßige Fortschreibung bzw. eine wertmäßige Rückrechnung der durch die Inventur 
ermittelten Bestände zum Bilanzstichtag. Eine nur mengenmäßige Fortschreibung bzw. Rückrechnung 
reicht nicht aus. Für Bestände, die durch Schwund, Verderb und ähnliche Vorgänge unvorhersehbare 
Abgänge erleiden können und für besonders wertvolle Güter ist nur die Stichtagsinventur zulässig. Zu 
beachten ist ebenfalls, dass Steuervergünstigungen wie das Verbrauchsfolgeverfahren, die auf die 
Zusammensetzung der Bestände am Bilanzstichtag abstellen, nicht in Anspruch genommen werden 
können. 

Bei der sogenannten Einlagerungsinventur mit automatisch gesteuerten Lagersystemen (z. B. nicht 
begehbare Hochregallager) erfolgt die Bestandsaufnahme laufend mit der Einlagerung der Ware. 
Soweit Teile des Lagers während des Geschäftsjahres nicht bewegt worden sind, bestehen Bedenken 
gegen diese Handhabung. 

Das Stichproben-Inventurverfahren erlaubt eine Inventur mit Hilfe anerkannter mathematisch-
statistischer Methoden aufgrund von Stichproben. Die Stichprobeninventur muss den Aussagewert 
einer konventionellen Inventur haben. Das ist der Fall, wenn ein Sicherheitsgrad von 95 % erreicht und 
relative Stichprobenfehler von 1 % des gesamten Buchwerts nicht überschritten werden. Hochwertige 
Güter und Gegenstände, die einem unkontrollierten Schwund unterliegen, sind nicht in dieses 
Verfahren einzubeziehen. 

Das Festwertverfahren kann auf Sachanlagen und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe angewendet werden. 
Voraussetzung ist, dass die Gegenstände im Gesamtwert für das Unternehmen von nachrangiger 
Bedeutung sind, sich der Bestand in Größe, Zusammensetzung und Wert kaum verändert und die 
Gegenstände regelmäßig ersetzt werden. Eine körperliche Inventur ist bei diesen Gegenständen in der 
Regel alle drei Jahre oder bei wesentlichen Mengenänderungen sowie bei Änderung in der 
Zusammensetzung vorzunehmen. In Ausnahmefällen kann eine Inventur nach fünf Jahren ausreichen. 

Wird das Verfahren der permanenten Inventur angewendet, ist darauf zu achten, dass bis zum 
Bilanzstichtag alle Vorräte nachweislich einmal aufgenommen worden sind. 

Bei der Bestandsaufnahme sind alle Wirtschaftsgüter lückenlos und vollständig zu erfassen. Die 
Aufzeichnungen sind so zu führen, dass eine spätere Nachprüfung möglich ist. Es ist zweckmäßig, die 
Bestandsaufnahmelisten so zu gliedern, dass sie den räumlich getrennt gelagerten Vorräten entsprechen. 
Der Lagerort der aufgenommenen Wirtschaftsgüter ist zu vermerken. Die Bestandsaufnahmelisten sind 
von den aufnehmenden Personen abzuzeichnen. Es kann organisatorisch notwendig sein, die 
Bestandsaufnahmen durch ansagende Personen und aufschreibende Mitarbeiter vorzunehmen. 
Inventuranweisungen, Aufnahmepläne, Originalaufzeichnungen und die spätere Reinschrift der 
Bestandsaufnahmelisten sind aufzubewahren. 
Fremde Vorräte, z. B. Kommissionswaren oder berechnete, vom Kunden noch nicht abgeholte Waren 
oder Fabrikate sind getrennt zu lagern, um Inventurfehler zu vermeiden. Fremdvorräte müssen nur erfasst 
werden, wenn der Eigentümer einen Nachweis verlangt. 
Eigene Vorräte sind immer zu erfassen. Das schließt minderwertige und mit Mängeln behaftete Vorräte 
ebenso ein wie rollende oder schwimmende Waren. Bei unfertigen Erzeugnissen muss zur späteren 
Ermittlung der Herstellungskosten der Fertigungsgrad angegeben werden. Dabei ist an verlängerte 
Werkbänke (Fremdbearbeiter) und die Werkstattinventur zu denken. 
Alle Forderungen und Verbindlichkeiten des Unternehmens sind zu erfassen. Das gilt auch für Besitz- und 
Schuldwechsel. Es sind entsprechende Saldenlisten zu erstellen. Bargeld in Haupt- und Nebenkassen ist 
durch Kassensturz zu ermitteln. 
Zur Inventurerleichterung können Diktiergeräte verwendet werden. Besprochene Tonbänder können 
gelöscht werden, sobald die Angaben in die Inventurlisten übernommen und geprüft worden sind. 



 

 

Keine Rückstellung für eine freiwillige Prüfung des Jahresabschlusses 
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten sind im Jahresabschluss zu bilden für Verpflichtungen 
gegenüber Dritten, die dem Grund oder der Höhe nach ungewiss sind. Die wirtschaftliche Verursachung 
der Verpflichtung muss in der Zeit vor dem Bilanzstichtag liegen. Zu bilden sind Rückstellungen nur für 
wahrscheinlich bestehende Verpflichtungen gegenüber Anderen (sog. Außenverpflichtung). 
Innenverpflichtungen, also betriebsinterne Verpflichtungen, die sich der Unternehmer selbst auferlegt, sind 
nicht rückstellungsfähig. 
Ein Unternehmer muss für die Kosten der Prüfung des Jahresabschlusses eine Rückstellung bilden, wenn 
am Bilanzstichtag eine Verpflichtung zur Prüfung des Abschlusses bestand. Die Verpflichtung kann sowohl 
auf öffentlichem Recht als auch auf Privatrecht beruhen. 
Rückstellungen für Prüfungskosten ohne gesetzliche Prüfungspflicht werden von der Finanzverwaltung 
abgelehnt. Das Niedersächsische Finanzgericht bestätigte diese Auffassung: Ein Unternehmer, der 
gesetzlich nicht verpflichtet ist, seinen Jahresabschluss prüfen zu lassen, kann für deren freiwillige Prüfung 
keine Rückstellung bilden. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Rechnungsabgrenzungsposten: Bearbeitungsentgelt für öffentliche 
Darlehen 
Wenn für öffentlich geförderte, betriebliche Darlehen ein Bearbeitungsentgelt gezahlt wird, war bisher 
fraglich, ob das Entgelt bei einem Bilanzierenden als sog. aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 
behandelt werden muss oder sofort als Betriebsausgabe abzugsfähig ist. 
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs ist zunächst festzustellen, ob das Bearbeitungsentgelt im Falle 
einer vorzeitigen Beendigung des Darlehensverhältnisses anteilig zurückgefordert werden kann. Wenn ja, 
ist ein Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Wenn nein, ist das Bearbeitungsentgelt nur dann aktiv 
abzugrenzen, wenn das Darlehensverhältnis nur aus wichtigem Grund gekündigt werden kann und 
konkrete Anhaltspunkte hierfür fehlen, sodass mit einer Kündigung nicht ernsthaft gerechnet werden kann. 

Überprüfung der Miethöhe zum 1.1.2012 bei verbilligter Vermietung 
Bei verbilligter Vermietung von Wohnungen sowohl an Angehörige als auch an fremde Dritte beträgt die 
Grenze 66 % der ortsüblichen Marktmiete. Deshalb ist Folgendes zu beachten: 
Beträgt die vereinbarte Miete mindestens 66 % der ortsüblichen Marktmiete, dann sind die mit den 

Mieteinnahmen zusammenhängenden Werbungskosten voll abzugsfähig. 
Liegt der Mietzins unterhalb von 66 % der ortsüblichen Marktmiete, können die Aufwendungen nur 

entsprechend dem entgeltlichen Anteil der Vermietung geltend gemacht werden.  
Aus diesem Grund sollten bestehende Mietverträge kurzfristig darauf geprüft werden, ob sie den üblichen 
Konditionen entsprechen und auch so durchgeführt werden. Dies gilt auch für die zu zahlenden 
Nebenkosten. Insbesondere sollte die Höhe der Miete geprüft und zum 1.1.2012 ggf. angepasst werden. 
Dabei empfiehlt es sich, nicht bis an die äußersten Grenzen heranzugehen. Eine 
Totalüberschussprognose ist in allen Fällen nicht mehr erforderlich. 
Der Mietvertrag muss insbesondere bei Vermietung an Angehörige einem Fremdvergleich (Vermietung an 
fremde Dritte) standhalten, weil er sonst steuerrechtlich nicht anerkannt wird. 

Übertragung eines Wirtschaftsguts gegen wiederkehrende Leistungen ist 
unter Fremden in der Regel als Anschaffungsvorgang zu behandeln 
Die Übertragung eines Wirtschaftsguts ist unter Fremden regelmäßig als ein Anschaffungsvorgang 
anzusehen. Dabei ist unerheblich, ob die Kaufpreiszahlung in einer Summe oder in Gestalt regelmäßig 
wiederkehrender Leistungen erfolgt. Nur ausnahmsweise ist von einer Vermögensübergabe gegen 
Versorgungsleistungen auszugehen. Dies kann der Fall sein, wenn 
der Vermögensübernehmer aufgrund besonderer persönlicher Beziehungen ein hohes Eigeninteresse an 

der Versorgung des Übergebers hat oder 
die Vertragsbedingungen nicht in Abwägung von Leistung und Gegenleistung erfolgten, sondern allein an 

dem Versorgungsbedürfnis des Übergebers und der Leistungsfähigkeit des Erwerbers ausgerichtet 
werden. 

Liegt der zweite Ausnahmetatbestand vor, ist allerdings noch die Frage zu klären, ob es sich um 
betriebliche oder außerbetriebliche Versorgungsleistungen handelt. Die Unterscheidung lässt sich allein 
aus der Veranlassung der Rentenvereinbarung ableiten. Maßgeblich für die Betrachtung ist die Sichtweise 
vom Standpunkt des Leistenden. 
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs) 



 

 

Zuflusszeitpunkt verbilligter Arbeitnehmeraktien 
Dem Arbeitnehmer fließt der geldwerte Vorteil in Form verbilligter Aktien dann zu, wenn er wirtschaftlich 
über die Aktien verfügen kann. Allein das Innehaben von Ansprüchen oder Rechten, also die vertragliche 
Vereinbarung dazu, reicht nicht aus. Ein Zufluss ist z. B. dann anzunehmen, wenn die Wertpapiere sich im 
Depot des Arbeitnehmers befinden und nur Sperr- oder Haltefristen eine Verfügbarkeit beschränken. 
Keine wirtschaftliche Verfügungsmacht des Arbeitnehmers liegt dann vor, wenn zwar eine Zusage für eine 
Aktienoption gegeben wurde, aber die Aktien zu diesem Zeitpunkt weder handelbar, lieferbar noch 
beleihbar sind. Auch eine fehlende Zustimmung von Organen der abgebenden Gesellschaft kann im 
Hinblick auf die Verfügbarkeit ein Hindernis sein. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Folgewirkung durch rechtskräftigen Bescheid über die Feststellung eines 
vortragsfähigen Gewerbeverlusts 
Die Personengesellschaft hatte einen vortragsfähigen Gewerbeverlust von mehr als 17 Mio. DM erlitten. 
Nachdem in einem Jahr zwei Gesellschafter mit einem auf sie entfallenden Verlustanteil von 8 Mio. DM 
aus der Gesellschaft ausgeschieden waren, verblieb für die restlichen Gesellschafter ein vortragsfähiger 
Gewerbeverlust von mehr als 9 Mio. DM. In dem an die Personengesellschaft gerichteten 
Verlustfeststellungsbescheid blieb das Ausscheiden der beiden Personen unberücksichtigt. Der Bescheid 
wurde mit einem festgestellten vortragsfähigen Gewerbeverlust i. H. v. 17 Mio. DM rechtskräftig. Die 
Gesellschaft beantragte, diesen zu hoch ausgewiesenen Verlustvortrag auf die verbliebenen 
Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligung mit dem im folgenden Jahr erwirtschafteten Gewinn zu 
verrechnen und auf die Gesellschafter aufzuteilen. Finanzamt und Finanzgericht lehnten den Antrag ab. 
Erst der Bundesfinanzhof gab den Klägern Recht. Hierzu führte das Gericht aus: 
Ein rechtskräftiger Verlustfeststellungsbescheid ist die Grundlage für die zukünftige Verrechnung der auf 
die Beteiligten entfallenden Verluste mit künftigen Erträgen. Bei der Berechnung des Fehlbetrags wird vom 
Bestand zu Beginn des Jahres ausgegangen. Davon ist zunächst der durch das Ausscheiden von 
Gesellschaftern untergegangene Anteil abzuziehen. Anschließend wird der Fehlbetrag fortentwickelt, je 
nachdem, ob die Gesellschaft im aktuellen Jahr einen positiven oder negativen Gewerbeertrag erzielt hat. 
Das Ergebnis ist der vortragsfähige Gewerbeverlust am Ende des Jahres. Er ist auf die zum 
Feststellungszeitpunkt tatsächlich beteiligten Gesellschafter entsprechend ihrer jeweiligen 
Beteiligungsquote zu verteilen. 
Die durch die Finanzverwaltung unterbliebene Kürzung des anteiligen auf die ausgeschiedenen 
Gesellschafter entfallenden Fehlbetrags konnte nicht korrigiert werden. Der festgestellte Verlustvortrag von 
mehr als 17 Mio. DM stand den verbliebenen Gesellschaftern entsprechend ihrer Beteiligungsquote zum 
Feststellungsstichtag zur Verrechnung mit zukünftigen Gewerbeerträgen zur Verfügung. 

Rechnungsberichtigung bei Geschäftsveräußerung im Ganzen wirkt erst 
im Veranlagungszeitraum der Korrektur 
Die Geschäftsveräußerung im Ganzen unterliegt nicht der Umsatzsteuer. Weist ein Unternehmer für 
diesen nicht steuerbaren Vorgang in einer Rechnung Umsatzsteuer aus, schuldet er diesen Steuerbetrag. 
Eine Korrektur der Rechnung ist nicht rückwirkend auf den Zeitpunkt der Rechnungsstellung, sondern erst 
im Jahr der Berichtigung wirksam. Dieses hat erneut der Bundesfinanzhof entschieden. Darüber hinaus 
weist das Gericht darauf hin, dass die bestandskräftig festgesetzte Umsatzsteuer nur dann aus Billigkeit 
erlassen werden kann, wenn die Steuerfestsetzung offensichtlich und eindeutig unrichtig ist. War jedoch 
im konkreten Fall zweifelhaft, ob eine nicht steuerbare Geschäftsveräußerung vorlag, liegen die 
Voraussetzungen für einen Billigkeitserlass nicht vor. 
Hinweis: Beim Bundesfinanzhof ist ein Revisionsverfahren anhängig, in dem es bezüglich des 
Vorsteuerabzugs um die Rückwirkung einer Rechnungsberichtigung auf den Zeitpunkt der ursprünglichen 
Rechnungserteilung geht. 

Umsatzsteuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung setzt 
ordnungsgemäßen Belegnachweis voraus 
Eine innergemeinschaftliche Lieferung ist regelmäßig nur umsatzsteuerfrei, wenn ihre Voraussetzungen 
durch ordnungsgemäße Belege nachgewiesen werden. Dies setzt u. a. voraus, dass in der Rechnung auf 
die Steuerfreiheit der Lieferung als innergemeinschaftliche Lieferung hingewiesen wird. 
Holt der Abnehmer den Gegenstand selbst oder durch einen Beauftragten ab, muss der Abholende 
versichern, den Gegenstand in einen anderen EU-Mitgliedstaat zu verbringen. Diese Erklärung muss 
gegenüber dem leistenden Unternehmer abgegeben werden. Eine Erklärung, die gegenüber einer dritten 



 

 

Person abgegeben wird und den leistenden Unternehmer nicht namentlich bezeichnet, reicht jedenfalls 
nicht aus. 
Sind die Belege z. B. im vorgenannten Umfang formell unvollständig, kommt eine Steuerfreiheit aus 
Gründen des Vertrauensschutzes nicht in Betracht. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Anforderungen an den Nachweis der Einwilligung des Verbrauchers in 
Telefonwerbung 
Telefonwerbung gegenüber Verbrauchern ist generell nur nach deren vorheriger ausdrücklicher 
Einwilligung zulässig. 
Für den Nachweis des Einverständnisses ist es erforderlich, dass der Werbende die konkrete 
Einverständniserklärung jedes einzelnen Verbrauchers vollständig dokumentiert. Dies setzt im Falle einer 
elektronisch übermittelten Einverständniserklärung deren Speicherung und die jederzeitige Möglichkeit 
eines Ausdrucks voraus. 
Nicht ausreichend als Nachweis eines Einverständnisses in Werbeanrufe ist der durch den Absender 
bestätigte Eingang eines Online-Formulars mit Angabe einer Telefonnummer. 
(Quelle: Urteil des Bundesgerichtshofs) 

Leasing: Berechnung eines Minderwertausgleichs bei Kfz-Rückgabe ohne 
Umsatzsteuer 
Ein Minderwertausgleich, den der Leasinggeber bei vorzeitiger Vertragsbeendigung oder nach regulärem 
Vertragsablauf wegen einer über normale Verschleißerscheinungen hinausgehenden Verschlechterung 
der zurückzugebenden Leasingsache vom Leasingnehmer beanspruchen kann, ist ohne Umsatzsteuer zu 
berechnen. Dem Minderwertausgleich steht keine steuerbare Leistung des Leasinggebers gegenüber, 
sodass der Leasinggeber deshalb darauf keine Umsatzsteuer zu entrichten hat. 
(Quelle: Urteil des Bundesgerichtshofs) 

P-Konto schützt vor Kontopfändung 
Durch den Pfändungsschutz wird sichergestellt, dass Schuldner auch bei einer Pfändung ihres 
Arbeitseinkommens ihr Existenzminimum sichern und die gesetzlichen Unterhaltspflichten erfüllen können. 
Seit 1. Juli 2011 beträgt der unpfändbare Grundbetrag 1.028,89 € monatlich. Dieser Betrag erhöht sich, 
wenn gesetzliche Unterhaltspflichten zu erfüllen sind, um monatlich 387,22 € für die erste und um jeweils 
weitere 215,73 € für die zweite bis fünfte Person. Wenn Schuldner mehr verdienen als den so ermittelten 
pfändungsfreien Betrag, verbleibt ihnen vom Mehrbetrag ebenfalls ein bestimmter Anteil. 
Bei drohender Kontopfändung besteht für Kontoinhaber die Möglichkeit, ihr Girokonto in ein 
Pfändungsschutzkonto (sog. P-Konto) umwandeln zu lassen. Beim P-Konto erhält der Schuldner ohne 
gerichtliches Verfahren einen automatischen Sockel-Pfändungsschutz in Höhe des unpfändbaren 
Freibetrags. 
Ab 1. Januar 2012 ist das P-Konto die einzige Möglichkeit, Schutz gegen eine Kontopfändung zu erhalten; 
den Weg über das Vollstreckungsgericht gibt es dann nicht mehr. 

Keine Einbeziehung abgeltend besteuerter Einkünfte bei zumutbarer 
Belastung und beim Spendenabzug 
Abgeltend besteuerte Kapitaleinkünfte werden bei der Berechnung der zumutbaren Eigenbelastung sowie 
des Höchstbetrags für das Spendenabzugsvolumen nicht mehr einbezogen. Damit soll u. a  eine 
Benachteiligung von Rentnern und Pensionären, die Kapitaleinkünfte beziehen, ab 1.1.2012 vermieden 
werden. Die abgeltend besteuerten Einkünfte müssen dann in der Steuererklärung nicht mehr angegeben 
werden. 

Änderung bei der Berechnung der Entfernungspauschale 
Für die Günstigerprüfung zwischen Entfernungspauschale und tatsächlichen Aufwendungen bei Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel kommt es ab dem Veranlagungszeitraum 2012 zur Festschreibung des 
Jahresprinzips. Wer abwechselnd mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Pkw zur Arbeit fährt, muss 
dies zukünftig nicht mehr täglich nachweisen. Die Finanzämter prüfen nur noch jahresbezogen, ob für den 
Steuerzahler die Pendlerpauschale oder die Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten günstiger ist. 



 

 

Die durch die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs eröffnete Möglichkeit, durch tageweise Prüfung die 
Fahrpreise für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel gesondert abzusetzen, soweit der Betrag die 
Entfernungspauschale überschreitet, besteht ab 1.1.2012 allerdings nicht mehr. 

Anhebung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags 
Der Werbungskosten-Pauschbetrag für Arbeitnehmer wird von bislang 920 € auf 1.000 € erhöht. Damit die 
Umsetzung bereits 2011 wirksam werden kann, wird der Erhöhungsbetrag von 80 € bei der 
Gehaltsabrechnung für Dezember 2011 berücksichtigt. 
Hinweis für Elterngeldbezieher: Für vor dem 1.1.2012 geborene Kinder wird für die Ermittlung des 
Elterngeldes der alte Arbeitnehmer-Pauschbetrag zugrunde gelegt. 

Verrechnung von Erstattungen und Aufwendungen bei gleichartigen 
Sonderausgaben im gleichen Jahr 
Werden Aufwendungen zur Rentenversicherung, privaten Basisaltersvorsorge, Kranken- und 
Pflegeversicherung erstattet, ist ab 2011 der Erstattungsbetrag mit im gleichen Veranlagungszeitraum 
geleisteten gleichartigen Aufwendungen zu verrechnen. Dabei werden steuerfreie Zuschüsse zu 
Basiskranken- und gesetzlichen Pflegeversicherungsbeiträgen mit den erstatteten Aufwendungen 
gleichgestellt. Ein danach sich bei den Aufwendungen für voll absetzbare Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeiträge und Kirchensteuer ergebender Erstattungsüberhang ist dem Gesamtbetrag 
der Einkünfte hinzuzurechnen. 
Erstattungsüberhänge zu Beiträgen, die wie Arbeitslosen- oder Haftpflichtversicherung lediglich begrenzt 
im Rahmen von Höchstbeträgen angesetzt werden, werden dem Gesamtbetrag der Einkünfte nicht 
hinzugerechnet. 
Beispiele: 
Eine Erstattung bei der Haftpflichtversicherung ist mit den Aufwendungen für eine Unfallversicherung im 

gleichen Jahr zu verrechnen, wobei ein danach verbleibender Erstattungsüberhang nicht zum 
Gesamtbetrag der Einkünfte hinzugerechnet wird. 

Ein Erstattungsüberhang nach jahresbezogener Verrechnung bei der Kirchensteuer ist bei der Ermittlung 
des Gesamtbetrags der Einkünfte hinzuzurechnen. 

Betriebsfortführungsfiktion bei Betriebsverpachtung und -unterbrechung 
Bei einer Betriebsunterbrechung oder Betriebsverpachtung im Ganzen gilt zukünftig der Betrieb solange 
als fortgeführt, bis dem Finanzamt eine ausdrückliche Aufgabeerklärung eingereicht wird. 
Damit werden die gesetzlichen Voraussetzungen für Fälle einer schleichenden Betriebsaufgabe bei 
verpachteten und ruhenden Gewerbebetrieben eindeutig normiert und die Besteuerung stiller Reserven 
sichergestellt. Der Steuerpflichtige kann eine Betriebsaufgabe zu einem von ihm bestimmten Zeitpunkt 
wählen, wenn die Erklärung spätestens drei Monate danach dem Finanzamt vorliegt. 

Verbilligte Vermietung an Angehörige 
Die verbilligte Vermietung einer Wohnung gilt ab 1.1.2012 bereits dann als vollentgeltlich, wenn der 
Mietzins mindestens zwei Drittel der ortsüblichen Miete beträgt. Ein über diesen Betrag hinausgehender 
Mietzins gilt als vollentgeltlich und berechtigt zum ungekürzten Werbungskostenabzug; ein unter diesem 
Betrag liegender Mietzins führt zu einer generellen Aufteilung der Nutzungsüberlassung in einen 
entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil. 
Die bislang in bestimmten Fällen notwendige Totalüberschussprognose entfällt dadurch. 
Praxishinweis: Wer bisher zwischen 56 und 66 % der ortsüblichen Miete erhoben hat, sollte zur 
Vermeidung von Nachteilen eine Anpassung des Mietzinses ab 1.1.2012 auf mindestens 66 % der 
ortsüblichen Miete in Erwägung ziehen. 

Keine Pflichtveranlagung bei geringem Einkommen 
Arbeitnehmer mit geringem Einkommen mussten bislang eine Steuererklärung abgeben, wenn die 
Mindestvorsorgepauschalen für die Kranken- und Pflegeversicherung die tatsächlich zu 
berücksichtigenden Vorsorgeaufwendungen überstiegen. Diese Pflicht soll rückwirkend ab dem 
Veranlagungszeitraum 2010 zum Zwecke des Bürokratieabbaus bei einem Jahresarbeitslohn bis 10.200 € 
bzw. bei Zusammenveranlagung bis 19.400 € entfallen. 



 

 

Erleichterter Spendennachweis bei Katastrophenfällen 
Für Spendenzahlungen in Katastrophenfällen wird das vereinfachte Nachweisverfahren um einzelne 
Maßnahmen, die bisher nur in Verwaltungserlassen geregelt waren, erweitert. 
Dabei geht es um Spenden zur Hilfe in Katastrophenfällen, die bereits vor der Einrichtung eines 
Sonderkontos den Zuwendungsempfänger erreichen oder zu denen ein nicht steuerbegünstigter 
Spendensammler aufgerufen hatte und von diesem an den endgültigen Zuwendungsempfänger 
weitergeleitet wurden. Der Spender soll auch in den letztgenannten Fällen seine Zuwendung als 
Sonderausgabe steuerlich geltend machen können. 

Geringere Anforderungen an elektronisch übermittelte Rechnungen 
Bisher gibt es für auf elektronischem Weg übermittelte Rechnungen hohe technische Anforderungen. 
Zukünftig können auch elektronische Rechnungen, die z. B. per E-Mail, als PDF- oder Textdatei (als 
E-Mail-Anhang oder Web-Download) übermittelt werden, zum Vorsteuerabzug berechtigen, ohne dass es 
einer Signatur bedarf. 
Eine elektronische Rechnung ist eine Rechnung, die in einem elektronischen Format ausgestellt und 
empfangen wird. Hierunter fallen Rechnungen, die per E-Mail, im EDI-Verfahren, als PDF- oder Textdatei, 
per Computer-Telefax oder Fax-Server (nicht aber Standard-Telefax) oder im Wege des 
Datenträgeraustauschs übermittelt werden. 
Zu gewährleisten sind die Echtheit der Herkunft, die Unversehrtheit des Inhalts und die Lesbarkeit. 
Unter Echtheit der Herkunft ist die Sicherheit der Identität des Rechnungsausstellers zu verstehen. Der 
Inhalt ist unversehrt, wenn die erforderlichen Angaben unverändert sind. 
Es sind keine technischen Verfahren, z. B. Signatur, mehr vorgegeben, die die Unternehmen verwenden 
müssen. Selbst die Übermittlung als schlichte E-Mail ohne Signatur reicht aus. Jeder Unternehmer muss 
festlegen, in welcher Weise er die Echtheit der Herkunft, die Unversehrtheit des Inhalts und die Lesbarkeit 
der Rechnung gewährleistet. Dafür reicht es beispielsweise schon, die Rechnung mit der Bestellung und 
dem Lieferschein zu vergleichen. 
Die Inhalts- und Formatierungsdaten der elektronischen Rechnung sind auf einem unveränderbaren 
Datenträger zu speichern. Der Originalzustand der übermittelten Daten muss erkennbar sein. 
Die vorgenannten Änderungen sind erstmals auf Rechnungen anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2011 
ausgestellt werden, sofern die zugrunde liegenden Umsätze nach dem 30. Juni 2011 ausgeführt werden. 
Die Kehrseite der Erleichterungen ist, dass im Rahmen einer Umsatzsteuer-Nachschau auch elektronisch 
gespeicherte Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspapiere, andere Urkunden und elektronische 
Rechnungen auf Verlangen eingesehen werden können. 

Verstärkter Einsatz moderner Informationstechnik 
Künftig sollen alle dafür geeigneten Verwaltungsangelegenheiten möglichst abschließend über das 
Internet elektronisch erledigt werden können. Papierbasierte Verfahrensabläufe sollen soweit wie möglich 
durch elektronische Kommunikation ersetzt werden. 
Die Erklärung zur Zerlegung der Körperschaftsteuer soll – wie die Körperschaftsteuererklärung – ab 2014 

in elektronischer Form erfolgen können. 
Gerichte, Behörden und Notare können im Rahmen ihrer Anzeigepflichten bei der Beurkundung eines 

Grundstücksgeschäfts die Veräußerungsanzeigen und Verträge elektronisch übermitteln. 
Andere sichere Verfahren zur Übermittlung von Steuererklärungen neben der qualifizierten elektronischen 

Signatur werden über den 31. Dezember 2011 hinaus zugelassen. 

Weitere Änderungen 

Meldung von Auslandssachverhalten 
Bei der Gründung und dem Erwerb von Betrieben und Betriebsstätten im Ausland gilt bisher eine 
Meldepflicht von einem Monat nach Eintritt des Ereignisses. Künftig reicht es aus, das Finanzamt 
innerhalb von fünf Monaten nach Ablauf des Wirtschaftsjahres, in dem das meldepflichtige Ereignis eintritt, 
zu unterrichten. Nach der neuen Fristenregelung werden derartige Meldungen somit nur noch einmal 
jährlich erforderlich. 

Genossenschaften 
Weil Genossenschaften ihre Mitglieder kennen und sie somit Steuerbefreiungstatbestände 
(Nichtveranlagungsbescheinigungen, Freistellungsaufträge) im Abzugsverfahren prüfen können, sollen 



 

 

künftig bereits die Genossenschaften vom Steuerabzug Abstand nehmen. Damit werden 
Erstattungsverfahren vermieden. 

Bagatellgrenze bei Gebühren für verbindliche Auskünfte 
Insbesondere im Vorfeld einer Investitionsentscheidung wollen sich Investoren Rechtssicherheit über die 
damit verbundenen steuerlichen Folgen verschaffen. Taugliches Mittel dafür ist ein Antrag auf Erteilung 
einer verbindlichen Auskunft. Für die Erteilung einer verbindlichen Auskunft erhebt das Finanzamt 
Gebühren, die sich nach dem Gegenstandswert bemessen. Maßgebend ist die steuerliche Auswirkung 
des dargelegten Sachverhalts, nicht die Investitionssumme oder die Summe der 
Betriebsausgaben/Werbungskosten. Der Gegenstandswert beträgt bislang mindestens 5.000 €, maximal 
30 Mio. €. Die Gebühr beträgt damit mindestens 121 €, höchstens 91.456 €. 
Die Gebührenpflicht soll ab Verkündung auf wesentliche und aufwändige Fälle beschränkt und bei 
Bagatellfällen auf eine entsprechende Kostenbelastung verzichtet werden. Wann ein wesentlicher und 
aufwändiger Fall vorliegt, bemisst sich weiter nach der Höhe des Gegenstandswerts. Es bleibt bei der 
Begrenzung auf einen Gegenstandswert von 30 Mio. €. Beträgt der Gegenstandswert weniger als 
10.000 €, fallen keine Gebühren an. 
Auch künftig kann die Gebühr nach dem Zeitwert bemessen werden, wenn der Gegenstandswert nicht 
geschätzt werden kann. Beträgt die Bearbeitungszeit weniger als zwei Stunden, wird keine Gebühr 
erhoben. 

Einführung eines Feststellungsverfahrens für die Fortführungsklausel 
Die Steuerbefreiung für betriebliches Vermögen bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer wird unter 
verschiedenen Bedingungen gewährt. Deren Einhaltung, z. B. die Lohnsummenbedingung, kann jedoch 
erst nach Ablauf der Behaltensfrist von fünf oder sieben Jahren abschließend geprüft werden. Künftig 
werden die Betriebsfinanzämter bestimmte dazu benötigte Besteuerungsmerkmale im Rahmen der 
ohnehin vorzunehmenden Bewertung der betrieblichen Einheiten gesondert feststellen. Bislang teilt das 
Betriebsfinanzamt die Ausgangslohnsumme und die Anzahl der Beschäftigten nur nachrichtlich dem 
anfordernden Finanzamt mit und stellt sie nicht förmlich fest. 
Künftig zuständig für den Erlass des Feststellungsbescheids ist das Lage- oder Betriebsfinanzamt. 

 



 

 

+++Anlage Lohnbüro+++ 
 

Einnahmen eines Chefarztes aus Privatliquidationen als Arbeitslohn 
Wahlärztliche Leistungen eines angestellten Chefarztes können lohnsteuerpflichtige Einkünfte aus 
nichtselbstständiger Arbeit sein. So entschied das Finanzgericht Münster1 im Fall eines in einem 
Krankenhaus angestellten Chefarztes, dem nach seinem Dienstvertrag das Recht zustand, wahlärztliche 
Leistungen privat zu liquidieren. Das Finanzamt behandelte diese Einkünfte als Arbeitslohn. 
Zu Recht, wie das Gericht befand. Bei Wertung der Gesamtumstände des Einzelfalles sprechen 
gewichtige Merkmale für eine Zuordnung zum Dienstverhältnis. Der Dienstvertrag hat die Liquidationen 
erst ermöglicht. Der Chefarzt war in die Organisation des Krankenhauses eingebunden. Es fehlte auch an 
Unternehmerinitiative und Unternehmerrisiko, da der Chefarzt weder Patienten habe ablehnen dürfen 
noch jemals mit Zahlungsausfällen habe rechnen müssen. 
 
1 FG Münster, Urt. v. 7.6.2011, 1 K 3800/09, LEXinform 5012621. 

Freiwillige Zahlungen der ehemaligen Muttergesellschaft des Arbeitgebers 
als Arbeitslohn 
Eine GmbH zahlte ihren Arbeitnehmern ein Bruttogehalt und monatlich sog. Zusatzleistungen. Bei den 
Zusatzleistungen handelte es sich um eine Internetpauschale von 50 € pro Monat, Zuschüsse für die 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte und Kindergartenzuschüsse. Weiterhin gewährte die GmbH 
ihren Arbeitnehmern regelmäßig Gutscheins-, Waren- und Dienstleistungsbezüge in Höhe von 44 € pro 
Monat. Die Zusatzleistungen sollten auch gezahlt werden, wenn die persönlichen oder gesetzlichen 
Voraussetzungen entfielen. Internetpauschale und Erholungsbeihilfen versteuerte die GmbH pauschal mit 
25 %, die Fahrtkostenzuschüsse mit 15 %. Die Kindergartenzuschüsse und der vereinbarte „Sachbezug“ 
von 44 € pro Monat wurden nicht versteuert. 
Das Finanzamt sah in allen Zusatzleistungen normalen Arbeitslohn, weil es von Barlohnumwandlungen 
und nicht von zusätzlichen Leistungen ausging. 
Das Finanzgericht1 bestätigte diese Auffassung, nur nicht beim zusätzlichen „Sachbezug“. Denn der 
Sachbezug muss nicht zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt werden. Er blieb auch 
unter der monatlichen Freigrenze von 44 €, so dass er steuerfrei war. 
Für Internetpauschale, Fahrtkostenersatz und Kindergartenzuschüsse fehlte es an der Zusätzlichkeit. Weil 
ein Anspruch auf Zahlung einer entsprechenden Zusatzleistung auch dann bestand, wenn die 
gesetzlichen oder persönlichen Voraussetzungen nicht vorliegen, hatten die Arbeitnehmer einen 
Rechtsanspruch auf ein Gehalt in Höhe der Zusatzleistungen, wenn die Voraussetzungen für die 
Zusatzleistungen nicht vorliegen. Sie sind somit Gehaltsbestandteile, auf die der Arbeitnehmer ohnehin 
Anspruch hat. 
 
1 Niedersächsisches FG, Urt. v. 16.6.2011, 11 K 81/10, LEXinform 5012460. 

Neue Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung 
Jedes Jahr im Herbst legt die Regierung einen Referentenentwurf einer „Verordnung über maßgebende 
Rechengrößen der Sozialversicherung“ für das Folgejahr vor - so auch in diesem Jahr für 2012. 
Das Bundeskabinett hat im September darüber beraten und vorläufige Werte bekanntgegeben. 

Renten- und Arbeitslosenversicherung 
In der gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung steigt die Beitragsbemessungsgrenze (BBG) in 
den alten Bundesländern von 5.500 € auf monatlich 5.600 € (= jährlich 67.200 €). 
In den neuen Bundesländern bleibt die BBG (wie schon 2011) bei monatlich 4.800 € = jährlich 57.600 € 
 
Der Beitragssatz in der Rentenversicherung verändert sich zum 01.01.2012 vss. auf 19,6 % 

Kranken- und Pflegeversicherung 
Die BBG steigt in der Kranken- und Pflegeversicherung geringfügig an. 



 

 

In diesen Versicherungszweigen liegt sie 2012 bundeseinheitlich bei monatlich 3.825 € = jährlich 45.900 € 
(2011: monatlich 3.712,50 € = jährlich 44.550 €). 

Jahresarbeitsentgelt-Grenze 
Ab dem 1. Januar 2012 sind alle Arbeitnehmer krankenversicherungsfrei, die 2011 jährlich mehr als 
49.500 € verdient haben und 2012 voraussichtlich mehr als 50.850 € verdienen werden. 

Amtliche Sachbezugswerte für 2012 
Die maßgeblichen amtlichen Sachbezugswerte für 2012 wurden der Entwicklung auf Basis des 
Verbraucherpreisindexes angepasst. 
Die Werte für die Sachbezüge im Bereich Verpflegung werden auf der Grundlage der 
Verbraucherpreissteigerung von Juni 2010 zum Juni 2011 um rund 1,1 % angehoben; die Werte für 
Wohnen und Mieten steigen um 3,0 %. 

Sachbezugswerte für Mahlzeiten 
Die Sachbezugswerte für Mahlzeiten betragen 2012 bundeseinheitlich 
· pro Monat: 219,00 € (2011: 217,00 €) 
· pro Tag: 7,30 € (2011: 7,23 €) 
 
Werden sie nur teilweise zur Verfügung gestellt, gelten folgende Werte: 
Monatlich 
· Frühstück: 47,00 € (wie 2011) 
· Mittagessen: 86,00 € (2011: 85,00 €) 
· Abendessen: 86,00 € (2011: 85,00 €) 
 
Täglich 
· Frühstück: 1,57 € 
· Mittagessen: 2,87 € (2011: 2,83 €) 
· Abendessen: 2,87 € (2011: 2,83 €) 

Sachbezugswerte für Unterkunft 
Der Wert einer Unterkunft beträgt bundeseinheitlich 212,00 € (2011: 206,00 €) monatlich. 
Bei Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr und für Auszubildende werden 180,20 € (2011: 
175,10 €) angerechnet. 
Bei Überlassung einer vollständigen Wohnung an den Beschäftigten entspricht der Sachbezugswert der 
ortsüblichen Miete. Dabei werden Beeinträchtigungen berücksichtigt, die sich aus der Lage der Wohnung 
zur Arbeitsstätte ergeben. 

Verspätete Mitteilung der Arbeitsunfähigkeit kann eine ordentliche 
Kündigung rechtfertigen 
Verletzt ein Arbeitnehmer wiederholt die Pflicht, seine Arbeitsunfähigkeit unverzüglich seinem Arbeitgeber 
anzuzeigen, kann nach erfolgter Abmahnung eine ordentliche Kündigung gerechtfertigt sein. So hat es das 
Hessische Landesarbeitsgericht im Falle eines Vorarbeiters entschieden, der in der Flugzeugreinigung bei 
einem Dienstleistungsunternehmen auf einem Flughafen arbeitete. In den letzten sechs Jahren zeigte der 
Vorarbeiter seine Arbeitsunfähigkeit sechsmal verspätet an und wurde dafür viermal abgemahnt. Auf einen 
weiteren Verstoß gegen seine Anzeigepflicht reagierte der Arbeitgeber mit einer fristlosen, hilfsweise 
ordentlichen Kündigung. Weil das Interesse des Arbeitgebers an der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
überwiege, sei die Kündigung als ordentliche Kündigung wirksam. Dabei ist zu berücksichtigen, dass dem 
Arbeitnehmer als Vorarbeiter eine herausgehobene Rolle zukommt und dass der Arbeitgeber bei seinem 
Geschäft der Flugzeugreinigung in einem engen zeitlichen Fenster in besonderer Weise auf verlässliche 
Mitarbeiter angewiesen ist. 



 

 

Keine Kündigung nach Weitergabe von Werbepräsenten an Mitarbeiter 
Eine verhaltensbedingte Kündigung wegen Unterschlagung ist nur dann möglich, wenn dem Arbeitnehmer 
die Widerrechtlichkeit seines Verhaltens bewusst sein konnte. Werden in einem Betrieb generell Produkte 
und Werbepräsente für die Mitarbeiter bereitgestellt, darf nach einem Urteil des Arbeitsgerichts Bonn 
einem Marketingleiter nicht deshalb gekündigt werden, weil er Kalender und Blechschilder mit Haribo-
Teddybären an seine Mitarbeiter weitergab.1 
Zwar könne jedes Eigentumsdelikt zu Lasten des Arbeitgebers, ob Diebstahl oder Unterschlagung, eine 
Kündigung rechtfertigen. Dem Arbeitnehmer müsse allerdings die Widerrechtlichkeit seines Verhaltens 
bewusst sein. Eine vorsätzliche Eigentumsschädigung durch den Mitarbeiter sei in diesem Fall jedoch 
nicht erkennbar. Durch die Bereitstellung nicht mehr benötigter Produkte und Muster sowie von 
Werbepräsenten durch den Arbeitgeber für die Mitarbeiter des Betriebes habe der Marketingleiter den 
Eindruck haben können, er habe auch die Kompetenz, einen Teil seiner Belegexemplare an die 
Mitarbeiter weiterzugeben. In jedem Fall hätte der Arbeitgeber vor einer Kündigung den Mitarbeiter 
abmahnen müssen. Es sei nicht auszuschließen, dass durch eine solche Abmahnung das Vertrauen 
zwischen beiden Parteien wiederhergestellt worden wäre. 
 
1 ArbG Bonn, Urt. v. 15.04.2010, 1 Ca 18/10, LEXinform 0437128. 

Fristlose Kündigung einer Bäckereiverkäuferin wegen des Verzehrs von 
Lebensmitteln 
Das Arbeitsgericht Neunkirchen hat die fristlose Kündigung einer Bäckereiverkäuferin wegen unbezahlten 
Verzehrs zweier Omeletts und der Mitnahme eines belegten Brötchens bestätigt.1 
Die Arbeitnehmerin hat zwei von ihr selbst zubereitete Omeletts gegessen und sich ein Brötchen belegt 
und mitgenommen, ohne diese zu bezahlen. Der Verkaufspreis dieser Lebensmittel betrug 12,75 €. Die 
Betriebsordnung der Arbeitgeberin enthält die Regelung, dass die Mitarbeiter Waren, die sie essen oder 
kaufen wollen, in die Kasse eingeben sowie bezahlen müssen. 
Das Gericht sah es nach der Vernehmung von Zeugen als erwiesen an, dass die Klägerin zumindest ein 
Omelett selbst zubereitet und verzehrt sowie ein belegtes Brötchen nach der Arbeit mitgenommen hat, 
ohne diese Lebensmittel zu bezahlen. Die Kammer sah darin einen wichtigen Grund, der die Arbeitgeberin 
zur sofortigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses berechtigte. Sie setzte sich mit der Entscheidung des 
Bundesarbeitsgerichts im "Fall Emmely"2 auseinander und bewertete bei der Interessenabwägung die 
Begleitumstände des Vorfalls sowie das nachfolgende Verhalten der Klägerin zu deren Nachteil. 
 
1 ArbG Neunkirchen, Urt. v. 12.10.2011, 2 Ca 856/11, LEXinform 0437061. 
2 BAG, Urt. v. 10.06.2010, 2 AZR 541/09, LEXinform 1567057. 

Verlängerung der Elternzeit 
Nach § 16 Abs. 1 Satz 1 BEEG müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Elternzeit in Anspruch 
nehmen wollen, gegenüber dem Arbeitgeber erklären, für welche Zeiten innerhalb von zwei Jahren 
Elternzeit genommen werden soll. Eine damit festgelegte Elternzeit kann der Arbeitnehmer gemäß § 16 
Abs. 3 Satz 1 BEEG nur verlängern, wenn der Arbeitgeber zustimmt. 
Die Klägerin ist seit 2005 bei der Beklagten als Arbeiterin in Vollzeit beschäftigt. Am 3. Januar 2008 gebar 
sie ihr fünftes Kind und nahm deshalb bis 2. Januar 2009 Elternzeit in Anspruch. Mit Schreiben vom 
8. Dezember 2008 bat sie die Beklagte erfolglos, der Verlängerung ihrer Elternzeit um ein weiteres Jahr 
zuzustimmen. Sie berief sich auf ihren Gesundheitszustand. Nachdem die Klägerin ab dem 5. Januar 2009 
ihre Arbeit nicht wieder aufnahm, erteilte ihr die Beklagte eine Abmahnung wegen unentschuldigten 
Fehlens. 
Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass der Arbeitgeber nach billigem Ermessen entsprechend 
§ 315 Abs. 3 BGB darüber entscheiden muss, ob er der Verlängerung der Elternzeit zustimmt.1 
Hierzu hat das Landesarbeitsgericht noch tatsächliche Feststellungen zu treffen. Es wird dann erneut 
darüber zu entscheiden haben, ob die Abmahnung aus der Personalakte zu entfernen ist. 
 
1 BAG, Urt. v. 18.10.2011, 9 AZR 315/10, LEXinform 0437091. 

Anspruch des Leiharbeitnehmers auf das beim Entleiher gezahlte Entgelt 
Das Landesarbeitsgericht Berlin hat ein Zeitarbeitsunternehmen verurteilt, an eine Leiharbeitnehmerin das 
im Entleiherbetrieb übliche Entgelt zu zahlen, obwohl ein mit der Tarifgemeinschaft Christlicher 



 

 

Gewerkschaften für Zeitarbeit und Personal-Service-Agenturen (CGZP) vereinbarter Tarifvertrag eine 
geringere Vergütung vorsah.1 
Das beklagte Zeitarbeitsunternehmen hatte mit der Klägerin vereinbart, dass ein mit der CGZP 
abgeschlossener Tarifvertrag Anwendung finden solle, der eine geringere als die betriebsübliche 
Vergütung vorsah; außerdem enthielt der Arbeitsvertrag eine jeweils dreimonatige Ausschlussfrist für die 
außergerichtliche und gerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen. 
Nach den gesetzlichen Bestimmungen hat ein Zeitarbeitsunternehmen an den Arbeitnehmer die im Betrieb 
des Entleihers übliche Vergütung zu zahlen, sofern nicht ein anwendbarer Tarifvertrag eine andere 
Regelung enthält. Das Landesarbeitsgericht hat nun den hier maßgeblichen Tarifvertrag für unwirksam 
gehalten, weil die CGZP nicht tariffähig gewesen sei. Dies ergebe sich aus dem Beschluss des 
Bundesarbeitsgerichts vom 14. Dezember 20102 und gelte auch für die Zeit vor der Verkündung dieses 
Beschlusses. Die einzelvertragliche Ausschlussfrist habe für den geltend gemachten Anspruch erst mit der 
Verkündung des Beschlusses des Bundesarbeitsgerichts begonnen und sei von der Klägerin gewahrt 
worden. 
 
1 LAG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 20.09.2011, 7 Sa 1318/11, LEXinform 0436979. 
2 BAG, Beschluss v. 14.12.2010, 1 ABR 19/10 LEXinform 5211800. 

Wiedereinstellungsanspruch nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses 
durch Aufhebungsvertrag 
Bei einer betriebsbedingten Kündigung kommt ein Wiedereinstellungsanspruch dann in Betracht, wenn 
sich zwischen dem Ausspruch der Kündigung und dem Ablauf der Kündigungsfrist unvorhergesehen eine 
Weiterbeschäftigungsmöglichkeit für den Arbeitnehmer ergibt. Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
aufgrund eines Aufhebungsvertrags scheidet hingegen ein Wiedereinstellungsanspruch grundsätzlich aus. 
Etwas anderes gilt nur, wenn der Aufhebungsvertrag z. B. wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage oder 
aus anderen Gründen unwirksam ist. 
In einem vom Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz1 entschiedenen Fall hatten die Parteien im 
Aufhebungsvertrag den Verzicht des Arbeitnehmers auf eine Wiedereinstellung für jeglichen Fall der 
zukünftigen Entwicklung aufgenommen. Da es sich nach Auffassung des Gerichts dabei um eine 
ausdrücklich von den Parteien in den Vertrag aufgenommene Regelung, also nicht um eine 
Geschäftsgrundlage handelte, schied ein Anspruch auf Wiedereinstellung aus. 
 

1 LAG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 12.5.2011, 11 Sa 710/10, schnellbrief Arbeitsrecht 19/2011, S. 4. 
 
 

 

 

 

Rechtliche Hinweise 

Der EGSZ - Newsletter fasst regelmäßig Gesetzesänderungen, Urteile, Ver-
waltungsanweisungen oder sonstige, für Sie interessante Informationen zu-
sammen bzw. gibt diese auszugsweise wieder. Der Newsletter erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten daher ausdrücklich darum, vor einer 
Anwendung der Inhalte des Newsletters im konkreten Fall mit uns Rück-
sprache zu halten, da wir eine Haftung für die auszugsweise Darstellung 
nicht übernehmen können. Für weitergehende Informationen stehen wir 
Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 


